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Feststellung der Überschreitung des Sieben-Tage- 
Inzidenzwertes von 100 Neuinfektionen mit dem  
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner an 
drei aufeinander folgenden Tagen Seite 2

Feststellung des Wertes „7-Tage-Inzidenz“ 
(„Inzidenzeinstufung“) Seite 2

Weitergehende Festlegungen zum Betrieb von Schulen  
und zum Betrieb von Tagesbetreuungsangeboten für 
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß §§ 18 
und 19 BayIfSMV Seite 3 

Allgemeinverfügung – Testpflicht für Beschäftige  
in Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie in 
Altenheimen und Seniorenresidenzen Seite 4
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BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Feststellung der Überschreitung des Sieben-Tage- 
Inzidenzwertes von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
je 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen

Auf Grund von § 3 Nr. 2 der Zwölften 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (12. BayIfSMV) vom 5. März 
2021 (BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-
G), zuletzt geändert durch § 1 der Ver-
ordnung vom 9. April 2021 (BayMBl. Nr. 
261), wird für die kreisfreie Stadt Bamberg 
festgestellt, dass am 15.04.2021 die nach 
§ 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Zahl
an Neuinfektionen mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz)
an drei aufeinander folgenden Tagen den

Wert von 100 überschritten hat. 

Hinweis: 

Ab dem 17.04.2021 gelten diejenigen Re-
gelungen der 12. BayIfSMV, die an die Vor-
aussetzung geknüpft sind, dass die 7-Tage-
Inzidenz den Wert von 100 überschreitet, 
solange, bis eine erneute Bekanntmachung 
der Stadt Bamberg gemäß § 3 Nr. 2 der 
12. BayIfSMV oder eine anderslautende 
Regelung im Rahmen der jeweils gültigen 
BayIfSMV erfolgt.

Bamberg, den 15. April 2021
Stadt Bamberg

Andreas Starke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung Feststellung des Wertes „7-Tage-Inzidenz“ 
(„Inzidenzeinstufung“)

Auf Grund von § 18 Abs. 1 Satz 4 und § 
19 Abs. 1 Satz 3 der Zwölften Bayerischen 
lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BaylfSMV) vom 5. März 2021 (BayMBI. 
Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt ge-
ändert durch § 1 der Verordnung vom 9. 
April 2021 (BayMBl. Nr. 261), wird für die 
kreisfreie Stadt Bamberg festgestellt, dass 
am 16. April 2021 die nach § 28a Abs. 3 
Satz 12 lfSG bestimmte Zahl an Neuinfek-
tionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
je 100.000 Einwohner innerhalb von sie-
ben Tagen („7-Tage-lnzidenz“) einen Wert 
zwischen 50 und 100, konkret von 94,3, 
aufweist. Die Tendenz der letzten Tage ist 
uneinheitlich.

Aufgrund der Unsicherheiten in den Prog-
nosen und der Wechselbeziehungen zum 
Landkreis Bamberg sowie weiterer Städte 
und Landkreise in Oberfranken ergehen zu 
den Rechtsfolgen die folgenden Hinweise: 

Schulen
Abweichend von § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
der Zwölften Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) in 
der aktuell geltenden Fassung wird der 
Schulbetrieb ab 19. April 2021 zunächst 
für die Dauer der darauffolgenden Woche 
von Montag bis zum Ablauf des folgenden 
Sonntags durch eine Allgemeinverfügung 
geregelt.

Der geltende Rahmenhygieneplan Schulen 
findet weiterhin Anwendung.

Tagesbetreuungseinrichtungen für Kin-
der, Jugendliche und junge Volljährige 
Abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
der 12. BayIfSMV in der aktuell geltenden 
Fassung wird der Betrieb der Einrichtun-
gen vom 19. April 2021 an zunächst für 
die Dauer der darauffolgenden Woche von 
Montag bis zum Ablauf des folgenden 
Sonntags durch eine Allgemeinverfügung 
geregelt.

Die jeweils geltenden Rahmenhygieneplä-
ne finden weiterhin Anwendung. 

Im Übrigen gelten die Regelungen der § 18 
der 12. BayIfSMV („Schulen“) und § 19 der 
BayIfSMV („Tagesbetreuungseinrichtungen 
für Kinder, Jugendliche und junge Volljäh-
rige“). 

Bamberg, den 16. April 2021
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. 
BaylfSMV);
Weitergehende Festlegungen zum Betrieb von Schulen und zum Betrieb 
von Tagesbetreuungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Voll-
jährige gemäß §§ 18 und 19 BayIfSMV

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grundlage 
des § 28 Abs. 1 und des § 28a des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit 
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung
(ZustV) sowie in Verbindung mit § 28 Abs. 1
Satz 2 der 12. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 5. März 2021
(12. BayIfSMV), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 9. April 2021, und des Art. 35
Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-
setz (BayVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung:

1. An Schulen findet in der Jahrgangsstufe 4
der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe
11 der Gymnasien und der Fachoberschu-
len sowie in Abschlussklassen Präsenzun-
terricht, soweit dabei der Mindestabstand
von 1,5 m durchgehend und zuverlässig
eingehalten werden kann, oder Wechsel-
unterricht statt. An allen übrigen Schular-
ten und Jahrgangsstufen findet Distanz-
unterricht statt.

2. Kindertageseinrichtungen, Kindertages-
pflegestelle und organisierten Spielgrup-
pen sind geschlossen. Es gelten die Rege-
lungen zur Notbetreuung, welche vom
Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales im Benehmen mit dem Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege
durch Bekanntmachung erlassen wurden.

3. Diese Verfügung tritt am Montag, 19. Ap-
ril 2021, in Kraft und gilt bis zum Ablauf
des darauffolgenden Sonntags, also bis
zum 25. April 2021.

Hinweise:
Die Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können während der allgemeinen 
Dienstzeiten am Aushang im Rathaus am 
Zentralen Omnibusbahnhof, Promenaden-
straße 2a, 96047 Bamberg sowie auf der 
Internetseite der Stadt Bamberg (www.stadt.
bamberg.de) eingesehen werden.
Gemäß § 18 Abs. 4 der 12. BayIfSMV ist 
die Teilnahme am Präsenzunterricht und an 
Präsenzphasen des Wechselunterrichts sowie 
an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung 
Schülerinnen und Schülern nur erlaubt, wenn 
sie sich zwei Mal wöchentlich, im Fall des 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 mindestens zwei Mal wö-

chentlich, nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 ei-
nem Test in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen. Hierfür 
haben die Schülerinnen und Schüler zu Be-
ginn des Schultages über ein schriftliches 
oder elektronisches negatives Ergebnis eines 
PCR- oder POC-Antigentests zu verfügen und 
dieses auf Anforderung vorzuweisen oder 
müssen in der Schule unter Aufsicht einen 
Selbsttest mit negativem Ergebnis vorge-
nommen haben. 
Die dem Testergebnis zu Grunde liegende 
Testung oder der in der Schule vorgenomme-
ne Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden, 
im Fall des Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 höchstens 
24 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen 
Schultags vorgenommen worden sein. So-
weit Tests in der Schule vorgenommen wer-
den, verarbeitet die Schule das Testergebnis 
ausschließlich für den schulischen Zweck der 
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts; 
eine Übermittlung an Dritte findet vorbehalt-
lich von Meldepflichten nach dem Infekti-
onsschutzgesetz nicht statt. Das Testergebnis 
wird höchstens 14 Tage aufbewahrt. 

Für Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf kann das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
Ausnahmen bekanntmachen. 
Für die Lehrkräfte und das Schulverwaltungs-
personal gelten hinsichtlich ihrer Tätigkeit in 
den Schulräumen die Sätze 1 bis 5 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass ein Selbsttest 
auch außerhalb der Schule und ohne Auf-
sicht vorgenommen werden kann, wenn die 
Person versichert, dass das Testergebnis ne-
gativ ausgefallen ist.
Weitergehende Regelungen anderer ein-
schlägiger Vorschriften werden von dieser 
Allgemeinverfügung nicht berührt und sind 
zu beachten. Hierzu zählen insbesondere die 
Vorschriften der Einreise-Quarantäne-Verord-
nung (EQV) und der 12. BayIfSMV des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege, in den jeweils gültigen Fassungen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Bayreuth, Friedrich-
straße 16, 95444 Bayreuth (Postfachan-
schrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth) 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Bamberg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten.

Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der In-
ternetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfü-
gung haben nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i. V. m. 
§ 28 Abs. 3 lfSG und 16 Abs. 8 lfSG keine 
aufschiebende Wirkung; das bedeutet, dass 
die Allgemeinverfügung auch dann befolgt 
werden muss, wenn sie mit einer Klage ange-
griffen wird.

Nach Einlegung der Klage kann bei der Stadt 
Bamberg die Aussetzung der Vollziehung 
oder bei vorgenanntem Verwaltungsgericht 
die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage beantragt werden (§ 80 
Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 VwGO).

Bamberg
16. April 2021

Andreas Starke
Oberbürgermeister



BEKANNTMACHUNGEN

4 AMTSBLATT SONDERAUSGABE vom 16. April 2021  

BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und 
der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
(12. BayIfSMV);
Allgemeinverfügung – Testpflicht für Beschäftige in Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen sowie in Altenheimen und Seniorenresidenzen

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grundlage 
des § 28 Abs. 1 Satz 1, § 28a des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen (Infekti-
onsschutzgesetz – IfSG -) in Verbindung mit 
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung
(ZustV) sowie in Verbindung mit § 9 Abs. 2
Nr. 5 der Zwölften Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmeverordnung (12. BayIfS-
MV), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 25. März 2021, in Verbindung mit Art.
35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung

1. Aufgrund der Überschreitung des 7-Tage-
Inzidenzwertes von 100 an drei aufeinander
folgenden Tagen in der Stadt Bamberg
besteht für die Beschäftigten in

• vollstationären Einrichtungen der Pflege
gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch,

• Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in
denen Leistungen der Eingliederungshil-
fe über Tag und Nacht erbracht werden,

• Altenheimen und Seniorenresidenzen

ab 17.04.2021 an mindestens zwei ver-
schiedenen Tagen pro Woche, an denen die 
Beschäftigten zum Dienst eingeteilt sind, 
eine Testpflicht auf das Coronavirus SARS-
CoV-2.

2. Diese Allgemeinverfügung tritt ab dem
17.04.2021 um 0:00 Uhr in Kraft.

Hinweise:

Die Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können während der allgemeinen 
Dienstzeiten am Aushang im Rathaus am 
Zentralen Omnibusbahnhof, Promenaden-
straße 2a, 96047 Bamberg sowie auf der 
Internetseite der Stadt Bamberg (www.
stadt.bamberg.de) eingesehen werden.

Weitergehende Regelungen anderer ein-
schlägiger Vorschriften werden von dieser 
Allgemeinverfügung nicht berührt und sind 
zu beachten. Hierzu zählen insbesondere 
die Vorschriften der Einreise-Quarantäne-
Verordnung (EQV) und der 12. BayIfSMV 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege, in den jeweils gültigen 
Fassungen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-
reuth, Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth 
(Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 
Bayreuth) schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Bamberg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 
IfSG sind gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollzieh-
bar. Wegen der sofortigen Vollziehbarkeit 

kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende 
Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO). 
Das bedeutet, dass die Anordnungen auch 
dann befolgt werden müssen, wenn Klage 
erhoben wird. Bei der Stadt Bamberg kann 
die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechts-
behelfsbelehrung genannten Gericht die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Klage beantragt werden (§ 80 Abs. 4 
und 5 VwGO).

Bamberg, den 16.04.2021
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister




